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RS OGH 1973/9/13 2Ob101/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1973

Norm

KFG 1967 §106

Rechtssatz

§ 106 Abs 4 KFG ist keine spezielle Norm gegenüber der generellen des § 106 Abs 1, sondern gegenüber jener des §

106 Abs 3 KFG. § 106 Abs 4 KFG setzt voraus, daß überhaupt eine weitere Person (außer dem Lenker) befördert werden

darf. Ist daher bei einem Motorrad oder Motorfahrrad außer dem Lenker keine weitere Person zur Beförderung

zugelassen, darf diese "Anzahl" (nämlich O) auch nicht im Sinne des § 106 Abs 3 KFG durch "Berechnung" überschritten

werden.
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